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Gemeindevertretung Schönfeld (Entscheidung) 28.01.2025 Ö 
 
Sachverhalt 
Im Rahmen des Förderungsprogramms zur Digitalisierung der Schulen in M-V erhält die 
Gemeinde Schönfeld für die Grundschule 68.310,00 Euro Fördermittel für eine bessere 
digitale Ausstattung in der Grundschule. Die mit der Grundschule abgestimmten technischen 
Geräte werden komplett aus dem “DigitalPakt Schule“ finanziert. Die technischen 
Voraussetzungen sind vorhanden. 
  
Im ersten Vergabeverfahren hat keiner der Firmen (1-4) ein Angebot abgegeben, so dass ein 
zweites Vergabeverfahren (Firmen 2-4) initiiert wurde. Es wurden folgende Firmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert: 

1. Böttcher AG, Stadtrodaer Landstr. 1, 07751 Jena-Zöllnitz 
 

2. CONCORDIS Jahn & Windisch GmbH, Crivitzer Straße 11, 19089 Chrivitz OT Wessin  
3. IT-tradeport GmbH, Langestraße 23, 33181 Bad Wünnenberg 
4. Media Markt Neubrandenburg, Marktplatz 2, 17033 Neubrandenburg 

 
Da von den angefragten Bietern im zweiten Vergabeverfahren nur einer ein Angebot 
abgegeben hat, erhielt die Firma CONCORDIS Jahn & Windisch GmbH den Zuschlag iHv 
18.328,38 €. 
Der Auftrag wurde bereits ausgelöst, um die Zuwendung aufgrund des ablaufenden 
Bewilligungszeitraumes nicht zu gefährden und die technischen Geräte schnellstmöglich der 
Grundschule zur Verfügung stellen zu können. 
  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung billigt die Auftragsvergabe zum Kauf der technischen Geräte für die 
Grundschule an die Firma CONCORDIS Jahn & Windisch GmbH zum Bruttopreis von 
18.328,38 €. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Beschaffung der technischen Geräte wird zu 100% aus dem DigitalPakt Schule 
finanziert, sodass der Gemeinde keine Kosten entstehen. 
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